
9 t der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VTII. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (67 der Beilagen): 
Vertrag zwischen der Republik österreich 
und der Ungarischen Volksrepublik über die 
Regelung der wasserwirtschaftlichen Fragen 

im Gr~nzgebiet. 

Der Vertrag zwischen der Republik österreich 
und der Ungarischen Volksrepublik über .die Re-· 
gelung der wasserwirtschaftlichen Fragen im 
Grenzgebiet ist von dem Bestreben geleitet, die 
durch Kriea und Nachkriegszeit unterbrochene 
wasserwirtsiliaftliche Zusammenarbeit wieder ins 
Leben zu rufen. 

Die praktischen Auswirkungen dieses Ver­
trages, der auf Grund von Verhandlungen 
zwischen einer österreichischen und einer unga­
rischen Delegation zustande kam,' werden sich 
vorwiegend auf die Regulierung, Instandhaltung 
und Räumung der Grenzgewässer, auf die In­
standhaltung von Wasserbauten im Grenzbereich 
sowie auf die damit zusammenhängenden Fra­
gen erstrecken: 

Artikel 1 enthält den Geltungsbereich des Ver­
tra.ges. Der Vertrag bezieht sich unter anderem 
auf Grenzgewässer, ferner auf Wasserbauten, An­
lagen und Einrichtungen im Grenzbereich sowie 
auf Gewässerstrecken, Wasserbauten, Anlagen 
und Einrichtungen, die entweder in der diesem 
Vertrag beigeschlossenen Anlage I enthalten sind 
oder durch Beschluß der österreichisch-unga­
rischen Gewässerkommission künftig bezeichnet 
werden. 

Artikel 2 enthält die Verpflichtung der Ver­
tragsstaaten, an den Grenzgewässern keine Maß­
nahmen ocer Arbeiten ohne' Zustimmung des 
anderen Vertragsstaates zu treffen. 

Weiters sieht der Vertrag auch die Verpflich­
tung beider Staaten vor, die in Artikel 1 genann­
ten Gewässer, Bauwerke, Anlagen und Einrich­
tungen im guten Stand zu halten und nach Er- ~ 
fordernis zu verbessern (Artikel 3). 

Die Artikel 4 bis 6 regeln die praktische Er­
füllung der Instandhaltungspflicht und Artikel 7 
die Tragung der hiefür entstehenden Kosten. 

In Artikel 9 sichern sich die Vertragsstaaten 
jederzeit die technische .und finanzielle Kontrolle 
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der auf gemeinsame Kosten oder im gemeinsamen 
Interesse durchgeführten Arbeiten zu. 

Im Artikel 10 sind wasserrechtliche Bestim­
mungen enthalten, die ·den allgemein anerkannten 
Regeln des internationalen Wasserrechtes ent­
sprechen und die Zusammenarbeit der Wasser­
rechtsbehörden der beiden Vertragsstaaten er­
leichtern sollen. 

Zur Förderung der Zusammenarbeit und zur 
Behandlung wasserwirtschaftlicher Angelegen­
heiten wird eine ständige österreichisch-unga­
rische Gewässerkommission, bestehend 'aus je 
zwei Bevollmächtigten der beiden Staaten, ge­
bildet. Die Obliegenheiten der Kommission sind 
im Artikel 13 des Vertrages demonstrativ auf­
gezählt. 

Der Artikel 17 enthält die Vorschrift über die 
abgabenfreie, keinen Ein- und Ausfuhrbeschrän­
kungen, wohl aber der Zollkontrolle unter­
liegende Bringung von Baumaterialien und Be­
triebsmitteln über die Grenze für Zwecke dieses 
Vertrages. Diese Vorschrift ist insofern von 
Wichtigkeit, da sie gesetzändernd ist. 

Artikel 20 bestimmt, daß die Verpflichtungen, 
die von den bei den Vertragsstaaten . in diesem 
Vertrag übernommen werden, innerstaatliche 
Regelungen nicht berühren. 

Der Vertrag ist gesetzändernden Charakters 
und bedarf daher für seine innerstaatliche Rechts­
wirksamkeit gemäß Artikel 50 Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassung von.1929 der Geneh­
migung des Nationalrates. 
. Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat in Anwesenheit des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft T horn a den vor­
liegenden Vertrag in der Sitzung vom 25. Okto­
ber 1956 in Verhandlung gezogen und einstim­
mig den Beschluß gefaßt, dem Hohen Hause die 
Genehmigung dieses Vertrages zu empfehlen. 

Es wird somit der An t rag gestellt, der 
Nationalrat wolle dem Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Ungarischen Volks­
republik über die Regelung der wasserwirtschaft­
lichen Fragen im Grenzgebiet (67 der Beilagen) 
die verfassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 25. Oktober 1956 

Strommer 
Obmann 
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